
Satzung 

über verbotene Sondernutzungen 
an öffentlichem Verkehrsraum des Marktes Teisnach 

Aufgrund des Art. 18 des Bayerischen Straßen- und Wegegesetzes (BayStrWG) erlässt der 
Markt Teisnach folgende Satzung : 

§ 1 
Sachlicher Geltungsbereich 

Diese Satzung gilt für 
a) Gemeindestraßen (Art. 46 BayStrWG), 
b) sonstige öffentliche Straßen und Plätze im Sinne des Art. 53 BayStrWG, 
c) Ortsdurchfahrten von Staats- und Kreisstraßen einschließlich Gehwegen, Radwegen 

und Parkplätzen. 

§2 
Verbotene Sondernutzungen 

Nachstehende Sondernutzungen sind verboten: 
a) Das Nächtigen, 
b) das Betteln in jeglicher Form und 
c) der Alkoholgenuss außerhalb zugelassener Freischankflächen. 

§3 
Zuwiderhandlungen, Ordnungswidrigkeiten 

Gemäß Art. 66 Ziff. 2 BayStrWG kann mit Geldbuße belegt werden , wer vorsätzlich oder 
fahrlässig eine Straße unbefugt zu Sondernutzungen gebraucht. 

§4 
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
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Bekanntmachungsvermerk: 

Die vom Marktgemeinderat Teisnach am 30.10.2003 beschlossene Satzung über 
verbotene Sondernutzungen an öffentlichem Verkehrsraum des Marktes Teisnach 
wurde am 31.10.2003 ausgefertigt. 

Die amtliche Bekanntmachung der Satzung erfolgte am 03.11 .2003 durch Nieder
legung in der Gemeindekanzlei, Zimmer-Nr. 7, Prälat-Mayer-Platz 5, Teisnach. 
Hierauf wurde hingewiesen durch Anzeige in der Tageszeitung „Viechtacher 
Bayerwald-Bote" vom 03.11 .2003. 

Teisnach, 04.11 .2003 
Marktl eisnach 
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